
Geschäftsjahr vom: 01.10.2011

ISIN: LU0226340460 bis: 24.04.2012

WKN: A0F7B2 fiktiver Zuflusszeitpunkt: 24.04.2012

Währung: EUR

PV
 1

pro Anteil

BV

KStG
2

pro Anteil

BV

EStG
3

pro Anteil

a) Betrag der Ausschüttung (mit mindestens vier Nachkommastellen) 0,0000 0,0000 0,0000

aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre, 0,0000 0,0000 0,0000

bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0,0000 0,0000 0,0000

b) Betrag der ausgeschütteten Erträge - - -

b) Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 0,4819 0,4819 0,4819

c) die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen

aa)
Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 

dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des 

Einkommensteuergesetzes
4
,

-

0,0000 0,0000

bb)
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 

dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des 

Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes
4
,

- 0,0000 0,0000

cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a - 0,4775 0,4775

dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne 

des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 

31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung,

0,0000 - -

ee)

Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, 

soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind,

0,0000 - -

ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 

§ 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung, 0,0000 - -

gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1, 0,0000 0,0000 0,0000

hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, 

die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen, 0,0000 0,0000 0,0000

ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde, 0,0000 0,0000 0,0000

Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde, (Zinsen) 0,0000 0,0000 0,0000

jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, 

auf die § 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes 

oder 

§ 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist, 0,0000 0,0000 0,0000

kk)
in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur 

Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen
4
, 0,0000 0,0000 0,0000

in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur 

Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen, 

(Zinsen) 0,0000 0,0000 0,0000

ll)
in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 dieses 

Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 

§ 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist
4
, 0,0000 0,0000 0,0000

d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer 

berechtigenden Teil der Ausschüttung/ausschüttungsgleichen Erträge
6

aa) im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2 0,4819 0,4819 0,4819

bb) im Sinne des § 7 Absatz 3, 0,0000 0,0000 0,0000

cc) im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten, 0,0000 0,0000 0,0000

e) (weggefallen)

f)

den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den 

ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und

aa)

der nach § 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 

§ 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 

oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 

Absatz 4 vorgenommen wurde 0,0000 0,0000 0,0000

der nach § 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 

§ 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 

oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 

Absatz 4 vorgenommen wurde (Zinsen) 0,0000 0,0000 0,0000

zum Geschäftsjahresende pro Anteil

in Fonds-/Teilfonds-/ bzw. Anteil- oder Aktienklassen -Währung

für:

LBLux Fonds T.OP Zins AL

LBLux Fonds, SICAV
Luxembourg

 

Steuerliche Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG Buchstabe:



bb)

in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 

§ 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 

des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist 

(Dividenden) 0,0000 0,0000 0,0000

cc) der nach § 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 

§ 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, 

wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 dieses Gesetzes vorgenommen wurde,

0,0000 0,0000 0,0000

dd)

in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, 

auf die § 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 

des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist, 0,0000 0,0000 0,0000

ee)
der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist, 0,0000 0,0000 0,0000

ff)

in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, 

auf die § 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes 

oder 

§ 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist
4
, 0,0000 0,0000 0,0000

g) den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung, 0,0000 0,0000 0,0000

h)

die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, 

vermindert um die erstattete Quellensteuer des 

Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre
5
, 0,0000 0,0000 0,0000

i)

den Betrag der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 

nichtabziehbaren Werbungskosten; 0,1126 0,1126 0,1126

5 
Saldo aus einbehaltener und erstatteter Quellensteuer

Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Zinsabschlag i.H.v. 25% plus Soli und KiSt (bei Depotbankverwahrung) unterliegt.

Der ausführliche Verkaufsprospekt, das Verwaltungs und -Sonderreglement (bei FCP) oder die Satzung (bei SICAV), der vereinfachte

Verkaufsprospekt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte des o.g. Fonds sind, sofern vorhanden, am Sitz der Gesellschaft, bei der Depotbank

und bei den Zahlstellen kostenlos in deutscher Sprache erhältlich. Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

LBLux Fonds, SICAV

6
 Rein informativer Ausweis der steuerpflichtigen Zins- und sonstigen Erträge! Bei ausländischen thesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum

Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Zinsabschlag. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei

2
Anteile im körperschaftssteuerpflichtigen Betriebsvermögen

3
Anteile im sonstigen Betriebsvermögen

4
 Erträge, Veräusserungsgewinne oder Quellensteuern, die dem Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 EStG 

1
Anteile im Privatvermögen



Geschäftsjahr vom: 01.10.2011

ISIN: LU0226340627 bis: 24.04.2012

WKN: A0F7B3 fiktiver Zuflusszeitpunkt: 24.04.2012

Währung: EUR

PV
 1

pro Anteil

BV

KStG
2

pro Anteil

BV

EStG
3

pro Anteil

a) Betrag der Ausschüttung (mit mindestens vier Nachkommastellen) 0,0000 0,0000 0,0000

aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre, 0,0000 0,0000 0,0000

bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0,0000 0,0000 0,0000

b) Betrag der ausgeschütteten Erträge - - -

b) Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 0,5047 0,5047 0,5047

c) die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen

aa) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 

dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des 

Einkommensteuergesetzes
4
,

-

0,0000 0,0000

bb)
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 

dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des 

Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes
4
,

- 0,0000 0,0000

cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a - 0,5001 0,5001

dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne 

des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 

31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung,

0,0000 - -

ee)

Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, 

soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind,

0,0000 - -

ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 

§ 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung, 0,0000 - -

gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1, 0,0000 0,0000 0,0000

hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, 

die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen, 0,0000 0,0000 0,0000

ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde, 0,0000 0,0000 0,0000

Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde, (Zinsen) 0,0000 0,0000 0,0000

jj)
in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, 

auf die § 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 

§ 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist, 0,0000 0,0000 0,0000

kk)
in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur 

Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen
4
, 0,0000 0,0000 0,0000

in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur 

Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen, 

(Zinsen) 0,0000 0,0000 0,0000

ll)
in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 dieses 

Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 

§ 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist
4
, 0,0000 0,0000 0,0000

d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer 

berechtigenden Teil der Ausschüttung/ausschüttungsgleichen Erträge
6

aa) im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2 0,5047 0,5047 0,5047

bb) im Sinne des § 7 Absatz 3, 0,0000 0,0000 0,0000

cc) im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten, 0,0000 0,0000 0,0000

e) (weggefallen)

f)

den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den 

ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und

aa)

der nach § 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 

§ 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 

oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 

4 vorgenommen wurde 0,0000 0,0000 0,0000

der nach § 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 

§ 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 

oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 

4 vorgenommen wurde (Zinsen) 0,0000 0,0000 0,0000

zum Geschäftsjahresende pro Anteil

in Fonds-/Teilfonds-/ bzw. Anteil- oder Aktienklassen -Währung

für:

LBLux Fonds T.OP Zins TL

LBLux Fonds, SICAV
Luxembourg

 

Steuerliche Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG Buchstabe:



bb)

in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 

§ 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 

des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist (Dividenden) 0,0000 0,0000 0,0000

cc) der nach § 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 

§ 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, 

wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 dieses Gesetzes vorgenommen wurde,

0,0000 0,0000 0,0000

dd)

in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, 

auf die § 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 

des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist, 0,0000 0,0000 0,0000

ee)
der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist, 0,0000 0,0000 0,0000

ff)

in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, 

auf die § 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 

§ 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist
4
, 0,0000 0,0000 0,0000

g) den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung, 0,0000 0,0000 0,0000

h)

die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, 

vermindert um die erstattete Quellensteuer des 

Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre
5
, 0,0000 0,0000 0,0000

i)

den Betrag der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 

nichtabziehbaren Werbungskosten; 0,1203 0,1203 0,1203

5 
Saldo aus einbehaltener und erstatteter Quellensteuer

Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Zinsabschlag i.H.v. 25% plus Soli und KiSt (bei Depotbankverwahrung) unterliegt.

Der ausführliche Verkaufsprospekt, das Verwaltungs und -Sonderreglement (bei FCP) oder die Satzung (bei SICAV), der vereinfachte

Verkaufsprospekt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte des o.g. Fonds sind, sofern vorhanden, am Sitz der Gesellschaft, bei der Depotbank

und bei den Zahlstellen kostenlos in deutscher Sprache erhältlich. Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

LBLux Fonds, SICAV

6
 Rein informativer Ausweis der steuerpflichtigen Zins- und sonstigen Erträge! Bei ausländischen thesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum

Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Zinsabschlag. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei

2
Anteile im körperschaftssteuerpflichtigen Betriebsvermögen

3
Anteile im sonstigen Betriebsvermögen

4
 Erträge, Veräusserungsgewinne oder Quellensteuern, die dem Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 EStG 

1
Anteile im Privatvermögen



Geschäftsjahr vom: 01.10.2011

ISIN: LU0226341195 bis: 24.04.2012

WKN: A0F7B4 fiktiver Zuflusszeitpunkt: 24.04.2012

Währung: EUR

PV
 1

pro Anteil

BV

KStG
2

pro Anteil

BV

EStG
3

pro Anteil

a) Betrag der Ausschüttung (mit mindestens vier Nachkommastellen) 0,0000 0,0000 0,0000

aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre, 0,0000 0,0000 0,0000

bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0,0000 0,0000 0,0000

b) Betrag der ausgeschütteten Erträge - - -

b) Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 0,4781 0,4781 0,4781

c) die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen

aa)
Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 

dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des 

Einkommensteuergesetzes
4
,

-

0,0000 0,0000

bb)
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 

dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des 

Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes
4
,

- 0,0000 0,0000

cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a - 0,4745 0,4745

dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne 

des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 

31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung,

0,0000 - -

ee)

Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, 

soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind,

0,0000 - -

ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 

§ 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung, 0,0000 - -

gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1, 0,0000 0,0000 0,0000

hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, 

die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen, 0,0000 0,0000 0,0000

ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde, 0,0000 0,0000 0,0000

Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde, (Zinsen) 0,0000 0,0000 0,0000

jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, 

auf die § 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes 

oder 

§ 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist, 0,0000 0,0000 0,0000

kk) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur 

Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer 

berechtigen
4
, 0,0000 0,0000 0,0000

in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur 

Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer 

berechtigen, (Zinsen) 0,0000 0,0000 0,0000

ll)
in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 dieses 

Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 

§ 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist
4
, 0,0000 0,0000 0,0000

d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer 

berechtigenden Teil der Ausschüttung/ausschüttungsgleichen Erträge
6

aa) im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2 0,4781 0,4781 0,4781

bb) im Sinne des § 7 Absatz 3, 0,0000 0,0000 0,0000

cc) im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten, 0,0000 0,0000 0,0000

e) (weggefallen)

f)

den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den 

ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und

aa)

der nach § 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 

§ 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 

oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 

Absatz 4 vorgenommen wurde 0,0000 0,0000 0,0000

der nach § 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 

§ 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 

oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 

Absatz 4 vorgenommen wurde (Zinsen) 0,0000 0,0000 0,0000

zum Geschäftsjahresende pro Anteil

in Fonds-/Teilfonds-/ bzw. Anteil- oder Aktienklassen -Währung

für:

LBLux Fonds T.OP Rendite AL

LBLux Fonds, SICAV
Luxembourg

 

Steuerliche Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG Buchstabe:



bb)

in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 

§ 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 

des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist 

(Dividenden) 0,0000 0,0000 0,0000

cc) der nach § 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 

§ 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, 

wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 dieses Gesetzes vorgenommen wurde,

0,0000 0,0000 0,0000

dd)

in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, 

auf die § 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 

des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist, 0,0000 0,0000 0,0000

ee)
der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist, 0,0000 0,0000 0,0000

ff)

in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, 

auf die § 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes 

oder 

§ 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist
4
, 0,0000 0,0000 0,0000

g) den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung, 0,0000 0,0000 0,0000

h)

die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, 

vermindert um die erstattete Quellensteuer des 

Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre
5
, 0,0022 0,0022 0,0022

i)

den Betrag der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 

nichtabziehbaren Werbungskosten; 0,1324 0,1324 0,1324

5 
Saldo aus einbehaltener und erstatteter Quellensteuer

Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Zinsabschlag i.H.v. 25% plus Soli und KiSt (bei Depotbankverwahrung) unterliegt.

Der ausführliche Verkaufsprospekt, das Verwaltungs und -Sonderreglement (bei FCP) oder die Satzung (bei SICAV), der vereinfachte

Verkaufsprospekt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte des o.g. Fonds sind, sofern vorhanden, am Sitz der Gesellschaft, bei der Depotbank

und bei den Zahlstellen kostenlos in deutscher Sprache erhältlich. Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

LBLux Fonds, SICAV

6
 Rein informativer Ausweis der steuerpflichtigen Zins- und sonstigen Erträge! Bei ausländischen thesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum

Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Zinsabschlag. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei

2
Anteile im körperschaftssteuerpflichtigen Betriebsvermögen

3
Anteile im sonstigen Betriebsvermögen

4
 Erträge, Veräusserungsgewinne oder Quellensteuern, die dem Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 EStG 

1
Anteile im Privatvermögen



Geschäftsjahr vom: 01.10.2011

ISIN: LU0226341351 bis: 24.04.2012

WKN: A0F7B5 fiktiver Zuflusszeitpunkt: 24.04.2012

Währung: EUR

PV
 1

pro Anteil

BV

KStG
2

pro Anteil

BV

EStG
3

pro Anteil

a) Betrag der Ausschüttung (mit mindestens vier Nachkommastellen) 0,0000 0,0000 0,0000

aa) in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre, 0,0000 0,0000 0,0000

bb) in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge 0,0000 0,0000 0,0000

b) Betrag der ausgeschütteten Erträge - - -

b) Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 0,5003 0,5003 0,5003

c) die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen

aa)
Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 

dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des 

Einkommensteuergesetzes
4
,

-

0,0000 0,0000

bb)
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 

dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 2 des 

Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes
4
,

- 0,0000 0,0000

cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a - 0,4965 0,4965

dd) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne 

des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 in der am 

31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung,

0,0000 - -

ee)

Erträge im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, 

soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind,

0,0000 - -

ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des 

§ 2 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung, 0,0000 - -

gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1, 0,0000 0,0000 0,0000

hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, 

die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen, 0,0000 0,0000 0,0000

ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde, 0,0000 0,0000 0,0000

Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde, (Zinsen) 0,0000 0,0000 0,0000

jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, 

auf die § 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes 

oder 

§ 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist, 0,0000 0,0000 0,0000

kk)
in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur 

Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen
4
, 0,0000 0,0000 0,0000

in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2, 

die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur 

Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen, 

(Zinsen) 0,0000 0,0000 0,0000

ll)
in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Absatz 2 dieses 

Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes oder 

§ 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist
4
, 0,0000 0,0000 0,0000

d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer 

berechtigenden Teil der Ausschüttung/ausschüttungsgleichen Erträge
6

aa) im Sinne des § 7 Absatz 1 und 2 0,5003 0,5003 0,5003

bb) im Sinne des § 7 Absatz 3, 0,0000 0,0000 0,0000

cc) im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten, 0,0000 0,0000 0,0000

e) (weggefallen)

f)

den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den 

ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 2 entfällt und

aa)

der nach § 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 

§ 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 

oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 

Absatz 4 vorgenommen wurde 0,0000 0,0000 0,0000

der nach § 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 

§ 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 

oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 

Absatz 4 vorgenommen wurde (Zinsen) 0,0000 0,0000 0,0000

zum Geschäftsjahresende pro Anteil

in Fonds-/Teilfonds-/ bzw. Anteil- oder Aktienklassen -Währung

für:

LBLux Fonds T.OP Rendite TL

LBLux Fonds, SICAV
Luxembourg

 

Steuerliche Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG Buchstabe:



bb)

in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 

§ 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 

des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist 

(Dividenden) 0,0000 0,0000 0,0000

cc) der nach § 4 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit 

§ 34c Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, 

wenn kein Abzug nach § 4 Absatz 4 dieses Gesetzes vorgenommen wurde,

0,0000 0,0000 0,0000

dd)

in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, 

auf die § 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 

des Körperschaftsteuergesetzes oder § 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist, 0,0000 0,0000 0,0000

ee)
der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

als gezahlt gilt und nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist, 0,0000 0,0000 0,0000

ff)

in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, 

auf die § 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 8b Absatz 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes 

oder 

§ 3 Nummer 40 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden ist
4
, 0,0000 0,0000 0,0000

g) den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung, 0,0000 0,0000 0,0000

h)

die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, 

vermindert um die erstattete Quellensteuer des 

Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre
5
, 0,0024 0,0024 0,0024

i)

den Betrag der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 

nichtabziehbaren Werbungskosten; 0,1435 0,1435 0,1435

5 
Saldo aus einbehaltener und erstatteter Quellensteuer

Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Zinsabschlag i.H.v. 25% plus Soli und KiSt (bei Depotbankverwahrung) unterliegt.

Der ausführliche Verkaufsprospekt, das Verwaltungs und -Sonderreglement (bei FCP) oder die Satzung (bei SICAV), der vereinfachte

Verkaufsprospekt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte des o.g. Fonds sind, sofern vorhanden, am Sitz der Gesellschaft, bei der Depotbank

und bei den Zahlstellen kostenlos in deutscher Sprache erhältlich. Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

LBLux Fonds, SICAV

6
 Rein informativer Ausweis der steuerpflichtigen Zins- und sonstigen Erträge! Bei ausländischen thesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum

Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Zinsabschlag. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei

2
Anteile im körperschaftssteuerpflichtigen Betriebsvermögen

3
Anteile im sonstigen Betriebsvermögen

4
 Erträge, Veräusserungsgewinne oder Quellensteuern, die dem Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 EStG 

1
Anteile im Privatvermögen


